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Betrifft 

Änderung des Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetzes 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 21. April 2009 beschlossen, zum 

Entwurf einer Änderung des Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetzes wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

 

Zu Z. 2: 

 

Eine Zuständigkeit der AGES für die Untersuchung, Begutachtung und Bewertung von 

Böden im Hinblick auf die Sicherstellung der Funktion als landwirtschaftliche Produktions-

grundlage wird als völlig entbehrlich erachtet. 

 

Das Land Niederösterreich hat auf Grundlage seiner Kompetenz zur Regelung des Boden-

schutzes im NÖ Bodenschutzgesetz die Verpflichtung zur Durchführung einer Grundlagen-

forschung verankert. Daher wird seit dem Jahr 1988 der Zustand der Böden untersucht, 

deren Veränderungen beobachtet und Entwicklungstendenzen erforscht. Die Ergebnisse 

dieser Grundlagenforschung werden dokumentiert und veröffentlicht. 
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Da somit bereits umfassende und kostenintensive Bodenzustandsinventuren vorhanden 

sind, sollte zur Vermeidung von Doppelgleisigkeiten keine Zuständigkeit der AGES in 

diesem Bereich vorgesehen werden. 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates,  
                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen (zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1014 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann 

 

 

 

5/SN-40/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt2 von 2

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.




